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Satzung 

zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 

Diplomstudiengang Angewandte Chemie 

an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg 

 
 

Vom 27. September 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund von Art. 6 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1, Art. 81 Abs. 1 und Art. 84 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg folgende Satzung: 
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§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Angewandte Chemie an der Georg-Simon-
Ohm-Fachhochschule Nürnberg vom 14.07.2003 (KWMBl II 2004 S. 578, BayRS 221041.0556-WFK), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Es wird folgender neuer § 5 eingefügt: 

 
„§ 5 Zusätzliche Wiederholungstermine 
 
Die Prüfungskommission legt spätestens am Ende eines Semesters fest, für welche Leistungsnachweise 
im folgenden Semester ein zusätzlicher Prüfungstermin nach dem Regeltermin angeboten wird. Er gilt 
nur für Studierende, die im jeweiligen Regeltermin eine „nicht ausreichende“ Note erzielt haben.“ 

 
2. Die bisherigen §§ 5 bis 14 werden §§ 6 bis 15. 
 
3. In der Anlage wird in Ziff. 1 „Grundstudium“ bei der lfd. Nr. 11 in Spalte 5 der Eintrag „SU, Ü“ durch den 

Eintrag „SU + Pr“ und in Spalte 9 der Eintrag „Ü3)“ durch den Eintrag „Pr2)“ ersetzt. 
 
4. In der Anlage wird in Ziff. 2.5 „Praktische Studiensemester“ bei der lfd. Nr. 27 in Spalte 2 das Wort „Im-

missionsschutz“ durch die Worte „Unfallverhütung und Umweltschutz“ ersetzt. 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2004 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg vom 15.06.2004 
und des Genehmigungsschreibens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
24.08.2004, Nr. XI/3-H 3444.NÜ.1-11/31 922. 
 

 

Nürnberg, 27.09.2004 

 

Prof. Dr. Herbert Eichele 

Rektor 

 

 

Diese Satzung wurde am 28.09.2004 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 29.09.2004 durch 
Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. Der Tag der Bekanntmachung ist daher der 29.09.2004. 


